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1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Samtgemeinde Lengerich (LK Emsland) ist in der Gemarkung Wettrup an der Straße 
„Im Felde” ein Bauleitplanverfahren in Aufstellung. Östlich der bestehenden Hofstelle mit 
Biogasanlage ist die Erweiterung von Gebäuden und Lagerflächen geplant. Für die Bau-
feldvorbereitung ist die Entfernung bestehender Vegetation auf der Fläche erforderlich. Be-
stehende randständige ältere Laubbäume und Vegetation bleiben erhalten. Technische 
Details sind den weiteren Antragsunterlagen zu entnehmen. Genehmigungspflichtige Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren erfordern eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belan-
ge nach europäischen Bestimmungen. Nach Beurteilung der Unteren Naturschutzbehörde 
(UNB) des Landkreises Emsland können aufgrund der Beeinträchtigung der Habitatstruktu-
ren auf der Vorhabenfläche negative Auswirkungen auf geschützte Tierarten nicht ausge-
schlossen werden, und es besteht die Notwendigkeit einer Untersuchung zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (UsaP). Mit dem hier vorliegenden Erfassungsbericht und 
der UsaP soll ermittelt werden, ob und von welchen Wirkfaktoren des Vorhabens arten-
schutzrechtliche Belange welcher Arten berührt werden können. Es wurden Begehungen 
zur Erfassung geschützter Tierarten (2 morgendliche Brutvogelerfassungen) und Habitats-
trukturen artenschutzrechtlich relevanter Tierartengruppen durchgeführt. Relevante Arten 
sind gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, 
Arten des Anhang IV der FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie), nach BartSchV streng 
geschützte Arten und Arten des Anh. 1 der Vogelschutzrichtlinie (VRSL). 
Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Baumaßnahme um einen nach § 17 Abs. 
1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zulässigen Eingriff handelt. 
 

2 Lage des Geltungsbereichs des Bauleitplanes und Beschreibung des 
 Untersuchungsgebiets (UG) 

Der Geltungsbereich der Vorhabenfläche liegt südöstlich der Ortschaft Wettrup. Die Lage 
des überplanten Bereichs im Raumzusammenhang des Emslands ist in Abbildung 1 zu 
sehen. Die Vorhabenfläche ist rund 12.650 m2 groß und umfasst anteilig einen Ackerschlag, 
auf dem im Zeitraum der Erfassungen Mais angebaut wurde (s. Abbildung 3). Im Saum der 
Hofstelle wachsen innerhalb der Vorhabenfläche Gräser, Hochstauden und aufgekommene 
junge Gehölze (s. Abbildung 3). Südlich der Hofstelle verläuft ein wasserführende Grabens 
(s. Abbildung 4 und Abbildung 5). Das UG umfasst einen 100 m-Puffer um die Vorhaben-
fläche (s. Abbildung 2, zentrales Polygon und Radius) und bildet darin neben Acker und 
Ackerrandstrukturen noch Verkehrswege mit Straßenbäumen und die bewohnte Hofstelle 
mit Gehölzen ab (s. Abbildung 6). Es sind Gehölze am Rand der Vorhabenfläche und auf 
dem Grundstück der nördlich davon gelegenen Hofstelle in Form von in kleineren Gruppen 
stehender Laubbäume vorhanden.  
Ca. 16 km nordöstlich der Vorhabenfläche liegt mit den „Niederungen der Süd- und Mittel-
radde und der Marka” das der Vorhabenfläche am nächsten gelegene EU-
Vogelschutzgebiet V66 (DE 3211-431). Ca. 2,3 km nordöstlich der Vorhabenfläche liegt ein 
für Brutvögel wertvoller Bereich mit der Teilgebietskenn-Nr. 3411.2/1 (Status offen, NLWKN 
2010, ergänzt 2013). Die Nähe zu EU-VSG oder Schnittmengen von Vorhabenflächen zu 
ökologisch wertvollen oder für bestimmte Schutzgüter wertvollen Bereichen kann mit Blick 
auf Austauschbewegungen oder die Relevanz als Korridor für Wanderbewegungen oder 
Nahrungsflächen artenschutzrechtlich von Belang sein. 
Naturräumlich liegt die Vorhabenfläche in der „Ems-Hunte-Geest und Dümmer Geestniede-
rung“ und gehört nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den bio-
geographischen Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeogra-
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phische Region). Im Geltungsbereich der betrachteten Fläche befinden sich keine Schutz-
gebiete oder nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope. 
 

 
Abbildung 1: Lage der Vorhabenfläche im landschaftlichen Raum des Emslands. Quelle: verändert 

nach Open Topomap 

 

3 Beschreibung der Vorhabenmerkmale und -wirkungen 

Der Bereich, der für die Vorbereitung des Baufeldes vorgesehen ist, betrifft maßgeblich den 
aktuell noch als Acker genutzten Teil der Vorhabenfläche (s. Abbildung 2). Für die arten-
schutzrechtliche Prüfung sind nur die Vorhabenmerkmale relevant, von denen Wirkungen 
auf geschützte Tiere und Pflanzen (als Habitate) ausgehen können. 
Nachfolgend werden die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren ausgeführt, die 
Beeinträchtigungen und Störungen der streng und besonders geschützten Tierarten verur-
sachen können. Für die artenschutzrechtliche Prüfung sind nur die Vorhabenmerkmale 
relevant, von denen Wirkungen auf geschützte Tiere und Pflanzen ausgehen können. 
Die Auswirkungen können je nach Reichweite und Intensität z.T. über den Geltungsbereich 
hinaus in der Umgebung eine Erheblichkeit erreichen. 
Baubedingte Vorhabenwirkungen gehen überwiegend von der Vorbereitung des Baufeldes 
für geplante Baumaßnahmen aus. Die Entfernung von Vegetation sowie umfassende Er-
darbeiten gehen den eigentlichen Baumaßnahmen voraus. Der Einsatz der dafür einge-
setzten Maschinen ist mit Immissionen von Licht, Lärm und Stoffen verbunden, die eine 
Scheuchwirkung auf Wildtiere haben. Die Vegetationsentfernung und Bodenverdichtung 
durch das Befahren der Flächen führt zu einer Zerstörung oder Beeinträchtigung der beste-
henden Habitate geschützter Tierarten.  
Anlagebedingte Vorhabenwirkungen bestehen durch den Bau von Gebäuden oder Aggre-
gaten und die Versiegelung von Böden durch Verkehrsflächen und damit eintretenden 
dauerhaften Lebensraumverlust. Glasscheiben von Gebäuden bergen das Risiko von 
Scheibenanflung als bestandsdezimierenden Faktor für die lokale Vogelpopulation. Für 
sämtliche Arten ergeben sich neue räumliche Habitat-Beziehungen. Ggf. vorhandene Wan-
derrouten, Wechsel oder Flugstraßen werden unterbrochen. Die Nutzbarkeit des Lebens-
raumes kann eingeschränkt sein. 
Betriebsbedingte Vorhabenwirkungen ergeben sich durch Beleuchtung von Wegen, Stell-
flächen und Gebäuden, durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und menschliche Präsenz. 
Zudem ergeben sind im Betrieb eines Gewerbegebiets neben Licht auch Schall- und stoffli-
che Immissionen, die mit Scheuchwirkungen einhergehen. 
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Im Folgenden werden diese Vorhabenmerkmale und deren Wirkungen auf Tiere und Pflan-
zen (als Habitat) beschrieben und tabellarisch dargestellt. In Tabelle 1 sind die Wirkfaktoren 
des Vorhabens, der Wirkraum und die Wirkdauer dargestellt.  
 

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

Vorhabenmerkmal Vorhabenwirkung Bereich, Dauer und Zeitraum der Wirkungen  

Baubedingt 

Einsatz von Baumaschinen und 
Geräten 

Bauzeitliche Schall- und Staub-
emissionen, Lärm und visuelle 
Wahrnehmung 

 im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld 
(< 100m) 

 temporär 

Baustelleneinrichtung 

Inanspruchnahme von Flächen 
und Lebensräumen inkl. Vegeta-
tionsentfernung und Bodenver-
dichtung/-versiegelung 

 im Vorhaben-/Baustellenbereich 
 temporär 
 betroffene Lebensraumtypen: Acker und Säume 

Anlagebedingt 

Gebäude und Verkehrsflächen 

Inanspruchnahme von Lebens-
räumen durch Flächenverbrauch 
durch Gebäude und Verkehrsflä-
chen 
Scheibenanflug (Kollision) 

 im Vorhabenbereich 
 dauerhaft 
 betroffene Lebensraumtypen: Acker und Säume 

Betriebsbedingt  

Alltag von Siedlungsgebieten 

Schall- und stoffliche Emissionen, 
visuelle Wahrnehmung (Licht und 
Bewegungen), Scheuchwirkung 
durch Anwesenheit von Men-
schen, Fahrzeugen und Beleuch-
tung 

 im Vorhabenbereich und im nahen Umfeld 
(< 100m) 

 dauerhaft 

 

4 Methodik 

Die Brutvögel wurden in 2 Begehungen (Vorgabe Landkreis Emsland) in den frühen 
Morgenstunden zwischen April und Mai 2024 nach den Vorgaben von Südbeck et al. 
(2005): „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ erfasst (s. Tabelle 
2). Die Lage der Brutreviere/Beobachtungen ist als Reviermittelpunkt (möglichst zentraler 
Punkt im ermittelten Revier) auf der Revierkarte gekennzeichnet (s. Abbildung 2). 
Nachweise einmalig singender Männchen oder einmalige Sichtungen von einheimischen 
Arten im UG, reichen für eine Einordnung als Brutvogel bzw. für die Eintragung eines 
Brutreviers nicht aus (Südbeck et al. 2005), sie gelten als nicht bewertbare 
Brutzeitfeststellungen oder je nach Art des bevorzugten Bruthabitats als Nahrungsgäste. 
Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das angetroffene 
Artenspektrum vollständig erfasst wurde. Dabei wurden die Arten des Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie (VRL), die nach BArtSchV streng geschützten Arten und die 
gefährdeten Arten der Roten Listen (inkl. Vorwarnliste) von Niedersachsen und Bremen 
sowie der Roten Liste Deutschlands im gesamten UG punktgenau quantitativ erfasst. Alle 
weiteren Arten wurden nur in der Vorhabenfläche punktgenau erfasst, sind aber mit ihrer 
Gesamt-Brutpaaranzahl (des UG) in der Brutvogeltabelle aufgeführt (s. Abbildung 2). Die 
Vogelarten werden in der Brutrevierdarstellung nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in 
Deutschland‘, den ‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt 
(s. Tabelle 3, Spalte 2).  
 
Alle weiteren artenschutzrechtlich relevanten Tierartengruppen werden über eine Po-
tenzialabschätzung der Habitatstruktur und Lage des UG bearbeitet. Neben der 
Brutvogelerfassung erfolgte dazu eine allgemeinene Erfassung jeglicher für 
artenschutzrechtlich relevante Artengruppen potenziell geeigneten Lebensraumstruktur. 
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Geeignete Bereiche wurden auf sog. Zufallsfunde abgesucht (z.B. Säuger, Reptilien, 
Amphibien, Insekten, Habitatbäume mit Höhlen). Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die 
Termine der durchgeführten Kartierungen und die zu der Zeit vorherrschenden Witterungs-
bedingungen. 
Die Beurteilung und Bewertung des potenziellen Aufkommens weiterer artenschutzrechtlich 
relevanter Tierarten bzw. Tierartengruppen erfolgt verbalargumentativ in Bezug auf das 
Planvorhaben, die bestehende überplante Habitatstruktur und das im UHG zu erwartende 
Tierartenspektrum. 
 

Tabelle 2: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen 

Kartierdurchgang Datum Temperatur 
(°C) 

Bewölkung 
(in Achteln) 

Windrichtung Windstärke (Bft) 

BV 1 20.04.2024 2 7 NW 1-2 

BV 2 23.05.2024 14 4 W 3 

5 Ergebnisse und Bewertung 

5.1 Brutvogelerfassung 

27 Vogelarten wurden 2024 als Brut- oder Gastvögel im UG festgestellt. 25 davon konnten 
als Brutvogel (mindestens „Brutverdacht“) bestätigt werden. Drei Arten stehen in einer der 
Gefährdungskategorien auf der Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West bzw. Deutsch-
lands bzw. sind nach BArtSchV streng geschützt und/oder in Anhang 1 der Vogelschutz-
richtlinie aufgeführt (s. Tabelle 3). Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung sind in Tabelle 3 
und Abbildung 3 dargestellt.  
Die im UG vorgefundenen Lebensraumtypen sind Acker/Offenland, Gräser- und 
Staudenflur, Gehölze und Siedlung. 
Die erfassten Brutvögel (mind. BV) sind überwiegend überall häufige, anpassungsfähige 
Vogelarten. Das UG stellt kein Schwerpunktvorkommen oder Dichtezentrum der überall 
häufigen (ubiquitären) Arten dar. Die erfassten Arten, die nach der Roten Liste Niedersach-
sens/Tiefland West bzw. Deutschlands in einer der Gefährdungskategorien geführt werden, 
sind die Mehlschalbe (RL NI: 3, RL D: 3), das Rebhuhn (RL NI: 2, RL D: 2) und der Star 
(RL NI: 3, RL D: 3). 
Es befanden sich keine erkennbaren Nester von Groß- oder Greifvögeln innerhalb der Vor-
habenfläche und dem gesamten UG. 
Das Arteninventar der nahegelegenen NSG und FFH- oder Natura 2000-
Vogelschutzgebiete (s. Kapitel 2) ergibt keine Übereinstimmung der Lebensraumansprüche 
mit den im UG vorhandenen Lebensraumtypen. Die in den Schutzgebieten wertgebenden 
Brutvögel sind maßgeblich aus der Gilde der Offenlandarten, die auf Moore und Heiden 
spezialisiert sind. Das UG erfüllt für diese Arten aufgrund des geringen Anteils an Flächen 
ohne unmittelbare Nähe zu Gehölzen, Infrastruktur und Gebäuden weder Brücken- noch 
Lebensraumfunktion. 
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Abbildung 2: Brutvogelreviere in Vorhabenfläche und Untersuchungsgebiet (Polygon im Zentrum und 

Radius des Puffers). Quelle Satellitenbild: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes 
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2024 

Erläuterung:  Darstellung der erfassten Brutreviere (sofern in dem Status erfasst) in Rot (Brutnachweis),Orange 
(Brutverdacht) und Gelb (Brutzeitfeststellungen), Nahrungsgäste in hellblau. Im Pufferradius sind nur 
Brutreviere der Rote-Liste- Arten (inkl. Vorwarnliste), Arten des Anh. 1 der Vogelschutzrichtlinie und 
nach BartschV. streng geschützten Arten dargestellt. 

 

Geltungsbereich des UG „BP Nr. 3“ 
Wettrup 2024 
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Tabelle 3: Brutvogelarten in UG und Vorhabenfläche 

Art Kürzel wiss. Artname 
V.-Fläche Puffer Puffer- 

Strichliste 

RL BNat 
SchG 

VRL 
G F V N G F V N D NI TLW 

Amsel a Turdus merula - 3 - -         1 - - - § - 

Bachstelze ba Motacilla alba - 1 - -         - - - - § - 

Blaumeise bm Parus caeruleus - - - -         3 - - - § - 

Bluthänfling hä Carduelis cannabina - - 1 - - - - -   3 3 3 § - 

Buchfink b Fringilla coelebs - - 1 -         2 - - - § - 

Dohle d Coloeus monedula - 2 - -         - - - - § - 

Gartenbaumläufer gb Certhia brachydactyla - - 1 -         - - - - § - 

Gartengrasmücke gg Sylvia borin - - - - - - 1 -   - 3 3 § - 

Grauschnäpper gs Muscicapa striata - - - - - - 1 -   V V V § - 

Jagdfasan fa Phasianus colchicus - 1 - -         - - - - § - 

Kohlmeise k Parus major - - 1 -         1 - - - § - 

Mäusebussard mb Buteo buteo - - - - - 1 - -   - - - §§ - 

Mönchsgrasmücke mg Sylvia atricapilla - - 1 -         2 - - - § - 

Rebhuhn re Perdix perdix - - - - - 1 - -   2 2 2 § - 

Ringeltaube rt Columba palumbus - - 1 -         2 - - - § - 

Rotkehlchen r Erithacus rubecula - - - -         2 - - - § - 

Singdrossel sd Turdus philomelos - 1 - -         - - - - § - 

Star s Sturnus vulgaris - - 1 - - - - -   3 3 3 § - 

Turmfalke tf Falco tinnunculus - - - - - 1 - -   - V V §§ - 

Zaunkönig z Troglodytes troglodytes - - - -         1 - - - § - 

Zilpzalp zi Phylloscopus collybita - - - -         2 - - - § - 
Erläuterungen Schutzstatus und Gefährdung der im UG (Geltungsbereich der der Bauleitplaung und 100 m-Puffer) als Gast (G), Brutzeit-

feststellung (F), Brutverdacht (V) oder Brutnachweis (N) erfassten europäischen Vogelarten 
 hellgrau hervorgehobene Zeilen: Rote-Liste-Status (NI/D 2021) ab Kategorie V und höher. Dunkelgrau hervorgehobene 

Zellen: Wertgebender Erfassungsstatus in Kombination mit wertgebendem Rote-Liste-Status (jeweils aktuelle RL, s.u.) 
 RL - NI:: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Sandkühler 2021), RL D: Rote 

Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Ryslavy et al. 2021), Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = ge-
fährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG,  
§§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

5.1.1 Lebensraumbewertung 

Die Bewertung des UG als Brutvogellebensraum wird angelehnt an das Verfahren von 
Behm & Krüger (2013) vorgenommen. Die Flächengröße des zu bewertenden Brutvogelle-
bensraums muss nach Behm und Krüger zwischen 80 und 200 ha liegen, um vergleichbare 
Ergebnisse zu liefern, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser Methode be-
werten lässt. Das Ergebnis ist demnach in Anlehnung an diese Bewertungsmethode als 
Orientierungshilfe zu verstehen. 
Bewertet wird das Vorkommen von Arten in den Gefährdungskategorien „vom Aussterben 
bedroht“ (RL 1), „stark gefährdet“ (RL 2) oder „gefährdet“ (RL 3). Auf Grundlage der Brutre-
vierzahl wird anhand der Tabelle 4 für jede Art eine Punktzahl unter Berücksichtigung der 
z.T. unterschiedlichen Gefährdungskategorien für die Roten Listen von Deutschland, Nie-
dersachsen und der betreffenden Region ermittelt. Für jede Rote Liste (Deutschland, Nie-
dersachsen, Region Tiefland West in Nds.) werden für alle Vogelarten die ermittelten 
Punktzahlen addiert. Anschließend wird die Gesamtpunktzahl durch die Größe des zu be-
wertenden Gebietes in km² (Flächenfaktor, sofern < 1km2 ist als Flächenfaktor der Wert 1 
zu verwenden) geteilt. Dieser Punktwert dient zur Einstufung des Gebietes. Für die Ermitt-
lung einer nationalen Bedeutung wird die Rote Liste Deutschlands verwendet, und entspre-
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chend ist für eine landesweite Bedeutung die Rote Liste Niedersachsens maßgeblich. Bei 
Gebieten geringerer als landesweiter Bedeutung wird die regionale Rote Liste Niedersach-
sens (hier Tiefland West) herangezogen. Ein Gebiet gilt ab 4 Punkten als lokal, ab 
9 Punkten als regional, ab 16 Punkten als landesweit und ab 25 Punkten als national be-
deutendes Brutvogelgebiet.  
 
Nach der Ermittlung der Punktezahlen in Tabelle 4, wird in Tabelle 5 die Bewertung des UG 
durchgeführt. Die Endwerte führen zur Einstufung der Bedeutung als Vogelbrutgebiet. Es 
gelten folgende Mindestwerte: 
Rote-Liste-Regionen: 4-8 Punkte lokale Bedeutung, ab 9 Punkte regionale Bedeutung. 
Niedersachsen: ab 16 Punkte landesweite Bedeutung 
Deutschland: ab 25 Punkte nationale Bedeutung. 
 
Das Bewertungsergebnis von maximal 3 Punkten kann als Hinweis betrachtet werden, dass 
es sich beim UG und Umgebung um eine Fläche mit allgemeiner Bedeutung für seltene 
Vogelarten handelt. Zu beachten ist dabei, dass bei zwei Begehungen die Brutsaison nicht 
von Anfang bis Ende abgedeckt ist und sich nicht ausschließen lässt, dass noch mehr Brut-
reviere ggf. noch anderer, auch weiterer gefährdeter Brutvogelarten im UG vorkommen. 
 
Im Fall der hier untersuchten Fläche gibt es keine hervorzuhebende Bruthabitat- oder Nah-
rungsflächeneignung für wertgebende Arten der umgebenden Naturschutz- und FFH-
Gebiete oder .  
 

Tabelle 4: Ermittlung der Punktzahlen nach Behm & Krüger (2013) 

 Punkte 

Anzahl Brutreviere vom Aussterben bedroht 
(RL 1) 

stark gefährdet 
(RL 2) 

gefährdet 
(RL 3) 

1 10,0 2,0 1,0 

2 13,0 3,5 1,8 

3 16,0 4,8 2,5 

4 19,0 6,0 3,1 

5 21,5 7,0 3,6 

6 24,0 8,0 4,0 

7 26,0 8,8 4,3 

8 28,0 9,6 4,6 

9 30,0 10,3 4,8 

10 32,0 1,0 5,0 

jedes weitere Paar 1,5 0,5 0,1 
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Tabelle 5 Bewertung der ermittelten Punktzahlen über den Flächenfaktor und die Einordnung in die 
Bedeutungskategorien nach Mindestwerten von Behm und Krüger (2013) 

Artname Anzahl Brutreviere 
RL 
D 

RL 
Nds. 

RL Nds. TLW Punkte1 D Punkte1 N Punkte1 TLW 

Bluthänfling 1 3 3 3 1 1 1 

Gartengrasmücke 1 - 3 3 - 1 1 

Star 1 3 3 3 1 1 1 

Punktwert1 

 

2 3 3 

Flächenfaktor 1 1 1 

Bedeutung - - - 

Erläuterungen: RLN: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 
2015), RL D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), RL-
Nds TLW: Rote Liste Niedersachsen Tiefland West 

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet 1 = Punkte nach Behm & Krüger (2013)  

 

6 Andere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen  
 (Potenzialabschätzung) 

Bei der Artengruppe der Säuger (außer Fledermäuse) lässt sich aufgrund von Verbrei-
tungsdaten (BfN) und Habitatansprüchen ein Vorkommen von gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Arten im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche ausschließen. Neben be-
drohten Großsäugern wie Wisent, Alpensteinbock, Braunbär, Luchs und Wolf sind z.B. 
Fischotter, Wildkatze, Biber, Baumschläfer und Feldhamster Arten des Anhang 4 der FFH-
Richtlinie, die wegen ihrer Verbreitungsareale oder Habitatansprüche im UG nicht zu erwar-
ten sind. 
 
Die Artengruppe der Fledermäuse als Teilmenge der Säugetiere besteht in Europa aus-
nahmslos aus im FFH-Anhang 4 aufgeführten Arten. 
Die Vorhabenfläche weist eine Eignung als Jagdhabitat für die in Nordwestdeutschland 
verbreiteten Fledermausarten auf. Potenzielle Quartiere für die Artengruppe innerhalb von 
UG und Vorhabenfläche sind im Gehölzbestand und älteren Gebäuden der Hofstelle nicht 
auszuschließen. Die im UG als jagende Nahrungsgäste zu erwartenden Arten sind in Ta-
belle 6 aufgeführt. Es sind im Nordwesten Deutschlands häufig nachzuweisende Arten. Die 
Jagdflüge der kleineren Arten finden nah an längsausgedehnten Strukturelementen wie 
Waldrändern, Alleen oder Hecken statt. Der Große Abendsegler jagt in höheren Luftschich-
ten, meist oberhalb der Baumwipfel. 
In der artenschutzrechtlichen Untersuchung ist die Gruppe der Fledermäuse weiter zu be-
trachten. 
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Tabelle 6: Artenspektrum der im UG potenziell zu erwartenden Fledermausarten und deren Schutz-
status 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 

Höhlen in alten, großen 
Bäumen (ausgefaulte 
Spechthöhlen), Winterquartiere 
oft in großer Entfernung in 
großen Baumhöhlen, Spalten 
an Gebäuden und Brücken oder 
an der Decke von Höhlen 

Jagt schnellfliegend hoch 
und kaum strukturgebunden 
über Wäldern, Gewässern, 
Halboffenland 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 

Sommer wie Winter in Spalten, 
in/an Gebäudedächern, 
Scheunen 

Jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, Waldränder, 
Siedlungen 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete wandernde 
Art), NDS: 2 

Sommerquartiere in Spalten in 
Bäumen, Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, 
Winterquartierein Baumhöhlen, 
Holzstapeln und Gebäuden 

Halboffenland, Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 
Ppip 

Sommer wie Winter in Spalten, 
in/an Gebäuden, Scheunen 

Strukturgebunden fliegend, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) 
FFH Anhang II und IV (brandtii), RL D: *, Nds.: 2; FFH 
Anhang IV (mystacinus), Nds.: 2 RL D: *, Nds.: 2 

Sommerquartiere in 
Baumhöhlen oder 
Fledermauskästen (brandtii) 
oder auch in Spalten an 
Gebäuden (mystacinus), 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen und Höhlen 

Der Jagdflug beider Arten 
ist strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Erläuterungen: Rote Liste D: Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (Meinig et 
al. 2020) Rote Liste Nds.: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten 
(Heckenroth et al. 1993). Gefährdungskategorien: V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefähr-
det. * = ungefährdet, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, D =Datenlage unzureichend 

 
Die Artengruppe der Amphibien hat im UG im Bereich des Grabens (s. Abbildung 4) Rep-
roduktionsmöglichkeit. Als Landlebensraum ist das UG im Bereich von Gehölzen, Grünland 
und Saumvegetation ausreichend geeignet für häufige und flächendecken verbreitete Ar-
ten. 
Die im UG zu erwartenden Arten sind in Tabelle 7 aufgeführt. 
Für gemeinschaftsrechtlich geschützte und damit im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Prüfung relevante Arten sind aufgrund von Verbreitungsdaten (BfN) und Habitatansprüchen 
ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche ausschließen. In Ermange-
lung von (gemeinschaftsrechtlich geschützter) FFH-Anhang-4-Arten sind Amphibien im 
Verlauf der Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung nicht weiter zu betrachten (s. 
Kapitel 7, Anwendungsbereich). 
 

Tabelle 7 Potenziell im UG zu erwartende Amphibienarten und deren Schutzstatus 

Deutscher  
Artname 

Wissenschaftlicher 
Artname 

Status RL Nds 
2013 

RL D 
2020 

BNatSchG Verantwort-
lichkeit D 1 

Erdkröte Bufo bufo potenziell  - - 3 nein 

Grasfrosch Rana temporaria potenziell - V § nein 
Erläuterung:  RL Nds: Podloucky & Fischer (2013), RL D = Rote-Liste-Gremium Amphibien und Reptilien (2020) 
 BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG  

1 = Verantwortlichkeit: Art von gemeinschaftlichem Interesse, die Gegenstand von Verwaltungsmaß-
nahmen sein kann (FFH-Anhang V) 

 
Artengruppe Reptilien: Die auf der Vorhabenfläche und im Puffer intensive ackerbauliche 
Bewirtschaftung bietet der Artengruppe kein geeignetes Habitat (s. Abbildung 3Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis Abbildung 6). Auch die Saumstruktu-
ren stellen durch Beschattung und Vegetationsstruktur keinen geeigneten Lebensraum dar. 
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Nach Verbreitungsdaten der Bundesländer und des BfN für Tierarten der FFH-Richtlinie ist 
als relevante Reptilienart im Bereich des UG einzig die Zauneidechse (Lacerta agilis) nicht 
vollständig auszuschließen (Quelle: Nationaler FFH-Bericht 2020). Die Art ist wärmelie-
bend. Das ideale Habitat sind voll besonnte, von wenigen Sträuchern durchsetze Heideflä-
chen auf trocken-sandigem Boden mit Offenbodenanteilen und Stein- oder Totholzhaufen. 
Ersatzhabitate sind neben trockenen Waldrändern u.a. Gleisbetten aus Steinschüttungen 
und deren krautige Säume. Ein Vorkommen anspruchsvoller, gemeinschaftsrechtlich ge-
schützter Reptilienarten ist daher sehr unwahrscheinlich. Der potenzielle Reptilienbestand 
wird aufgrund des zu erwartenden Fehlens von Rote-Liste-Arten der Gefährdungskatego-
rien 1 - 3 bzw. von sehr großen Beständen als „Vorkommen mit geringer Bedeutung für den 
Naturschutz“ eingestuft. In Ermangelung von FFH-Anhang-4-Arten sind Reptilien im Verlauf 
der Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung nicht weiter zu betrachten (s. Kapitel 
7, Anwendungsbereich). 
 
Bei der Artengruppe der Insekten lässt sich aufgrund von Verbreitungsdaten (BfN) und 
Habitatansprüchen ein Vorkommen im UG oder im Wirkbereich der Vorhabenfläche aus-
schließen. Alle Insektenarten des Anhang 4 der FFH-Richtlinie, die in Niedersachsen ver-
breitet sind, sind auf spezielle Lebens- wie Reproduktionshabitate wie Trockenrasen, Uralt-
bäume, Moore oder andere ursprüngliche und saubere Gewässer mit besonderer Wasser-
qualität angewiesen, die im UG und dem Wirkbereich der Vorhabenfläche nicht vertreten 
sind. 
 
Aufgrund der Lage der Vorhabenfläche im Raum und der im UG gegebenen 
Habitatstrukturen lässt sich ein Vorkommen und damit eine Notwendigkeit der 
artenschutzrechtlichen Befassung mit weiteren relevanten Artengruppen neben den 
Brutvögeln und Fledermäusen ausschließen. 
 
 

7 Rechtliche Grundlagen 

Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben 
im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zuläs-
sig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: 
Sind in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 
2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick 
auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen 
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das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in An-
hang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Ver-
marktungsverbote vor. 
 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. den streng geschützten Arten zählen, 
ist in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG bzw. der Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchV 2005), Anlage 1 Spalte 2 und 3 geregelt: 
 

 streng geschützte Arten: Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG Handel-Verordnung 
1996), in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - 
FFH-RL) genannt sind sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV. 

 besonders geschützte Arten: Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder An-
hang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind, die europäischen Vogelar-
ten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL), die Arten nach Anla-
ge 1, Spalte 2 der BArtSchV sowie die streng geschützten Arten (s.o.). 

 
In § 44 Abs. 5 BNatSchG wird der Anwendungsbereich der Verbotstatbestände für nach 
§ 17 BNatSchG zugelassene Eingriffe sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf europäische Vogelar-
ten, Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie solche Arten eingeschränkt, die in einer Rechts-
verordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG1 aufgeführt sind. Zudem liegt danach kein 
Verstoß gegen § 44 Abs. 3 BNatSchG vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. unter Hinzuzie-
hung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Sofern Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG einschlägig oder deren 
Einschlägigkeit nicht sicher auszuschließen sind, wird für diese jeweils untersucht, ob die 
Voraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorliegen. Im folgenden sind das das Fehlen 
einer zumutbaren Alternative, die Aufrechterhaltung des (günstigen) Erhaltungszustands 
einer Art sowie zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. 
 
Ergänzung zum Tötungsverbot 
Bei der Feststellung, ob § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) einschlägig ist, ist zu 
beantworten, ob es durch das geplante Vorhaben zu einem signifikant erhöhten Tötungsri-
siko für die untersuchungsrelevanten Arten kommt. Die Prognose einer vorhabenbedingt 
erhöhten Mortalität erfolgt einzelfallbezogen anhand der Vorhabenauswirkungen und der 
betrachteten geschützten Arten und ihrer Ökologie.  

                                                
 
1 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. 
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BMVI (2020, S. 27, 28) formuliert dazu wie folgt: „Das Tötungsverbot ist grundsätzlich indi-
viduenbezogen. Dennoch stellt nicht jede mögliche Verletzung oder Tötung eines geschütz-
ten Tieres eine Verbotsverletzung dar. Sofern alle zumutbaren Maßnahmen zur Vermei-
dung von Individuenverlusten umgesetzt werden, wird das Tötungsverbot durch ein Vorha-
ben nur dann verletzt, wenn sich das Tötungs- und Verletzungsrisiko über das ohnehin be-
stehende allgemeine Lebensrisiko des Tieres hinaus signifikant erhöht. (...) Von einer Er-
höhung „in signifikanter Weise“ kann in der Regel ausgegangen werden, sofern es um Tie-
re solcher Arten geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Bereich des Vorha-
bens ungewöhnlich stark von den Risiken des vorhabenbedingt entstehenden Betriebs oder 
von den Baumaßnahmen betroffen sind [z.B. durch bedeutende Wanderwege, traditionelle 
Flugstrecken oder anderweitig bedeutende Vorkommen empfindlicher Arten (z.B. essentiel-
le Nahrungsgebiete) im vorhabenbedingten Wirkbereich] und sich diese besonderen Risi-
ken durch die konkrete Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich geplanter Vermei-
dungsmaßnahmen nicht beherrschen lassen.“ 

Ergänzung zum Störungsverbot 
Mit den Urteilen des EuGH vom 04.03.2021 in der Rechtssache Skydda Skogen (C-473/19 
und C-474/19) entstanden nationalrechtliche Unsicherheiten bei der Anwendung des § 44 
BNatSchG. Der EuGH widerspricht in diesen Urteilen der rein populations- und erhaltungs-
zustandsbezogenen Betrachtungsweise des BNatSchG in Bezug auf das Störungsverbot 
(Zugriffsverbot Nr. 2) in Bezug auf Anhang IV-Arten. Demnach kann das Störungsverbot für 
Anhang IV-Arten bereits im Einzelfall erfüllt sein, wenn ein einzelnes Individuum einer Art 
gestört wird, auch wenn keine Auswirkungen auf die lokale Population der Art bzw. den 
Erhaltungszustand zu erwarten sind. Für alle weiteren europäischen Vogelarten wird hin-
gegen angenommen, dass die bisherige Rechtspraxis weiterhin gilt und der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population Prüfmaßstab ist 2. 
Analog der Prüfpraxis zum Tötungsverbots wird auch für das Störungsverbot nachfolgend 
eine Relevanzschwelle angenommen, an der das Eintreten des Verbotstatbestands für An-
hang IV-Arten gemessen wird. Die Schwelle wird überschritten, wenn es zu einer signifikan-
ten Erhöhung des vorhandenen sozialadäquaten Risikos kommt, gestört zu werden. Im 
Folgenden wird jede Tätigkeit, welche zu einer Verringerung der Fitness (Verringerung der 
Überlebenschancen, des Fortpflanzungserfolgs oder der Fortpflanzungsfähigkeit) eines 
Individuums einer Anhang IV-Art führt, als tatbeständig im Sinne der EU-Kommission 
(2021, S. 31 ff.) und damit in diesem Gutachten vorsorglich als „erhebliche Störung“ defi-
niert. 
Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens erfolgt zunächst hilfsweise eine individuenbezo-
gene Sachverhaltsermittung (Konfliktbeschreibung) und -bewertung. In einem zweiten 
Schritt erfolgt ergänzend gemäß der geltenden Anforderungen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG die Konfliktbewertung auf der Ebene der „lokalen Population“ der betroffenen 
Art. 

                                                
 
2 Dazu führt Lau (2021, S. 462) wie folgt aus: „Da sich der EuGH im Urteil vom 4. 3. 2021 lediglich zu Art. 12 FFH-RL äußer-

te, können dem Urteil zunächst auch nur Aussagen zum Schutz der in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten Arten ent-
nommen werden. In Bezug auf die europäischen Vogelarten fehlt es hingegen nicht nur aufgrund fehlender Einlassungen 
des EuGH hierzu an jeglichen Anhaltspunkten für einen Individuenbezug des Störungsverbots. Verbietet doch Art. 5 lit. d) 
VRL die Störung von Vögeln nur, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt.“ 
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Ergänzungen zum Schutz von Lebensstätten 
In welchem Fall eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte dem Schutz des Art. 12 Abs. 1 lit. D 
FFH-RL bzw. in Umsetzung dessen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unterliegt, liegt eine Ge-
richtsentscheidung des EuGH vor (Rechtsache C-357/20 vom 28.10.2021) vor. Danach ist 
auch von einem Eintreten des Verbotstatbestands auszugehen, wenn die Zerstörung eine 
zwar aktuell nicht genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrifft, jedoch aber eine „hin-
reichend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an diese Ruhestätte zurückkehrt 
(Rn. 43 des Urteils). 
 

8 Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung 

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung sind Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie und europäische Vogelarten sowie solche Arten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG3 aufgeführt sind, und deren Anwesenheit im Untersu-
chungsgebiet nicht von vorneherein ausgeschlossen werden kann. Somit können in einem 
ersten Schritt jene Arten von einer weiteren Prüfung ausgeschlossen werden, die aufgrund 
vorliegender Verbreitungsdaten und/oder der Habitatausstattung des UG als nicht relevant 
für das Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden. Im Ergebnis der Erfassung und Po-
tenzialabschätzung anhand der erfassten Habitatstrukturen im UG sind Brutvögel und Fle-
dermäuse im Rahmen der UsaP zu betrachten. Im Folgenden wird geprüft, inwiefern die 
Vorhabenwirkungen Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG auf die prüfungsrelevanten Arten auslösen können.  

8.1 Vorprüfung 

Die nachfolgende Tabelle führt auf, welche Vorhabenwirkungen Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf welche Arten/ Artengruppen auslösen können. 
 

                                                
 
3 Eine Rechtsverordnung liegt bisher nicht vor. 
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Tabelle 8: Vorhabenwirkungen und damit verbunden auslösbare Verbotstatbestände 

Art/ 
Artengruppe 

Vorhabenwirkungen und Verbotstatbestände 

baubedingt 

bauzeitliche Immissionen, 
visuelle Wahrnehmung 

Inanspruchnahme von Flächen und Lebensräumen  

§ 44 Abs. 1  Nr. 2 
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
(Lebensstättenverlust) 

Brutvögel (§ und §§) ja ja ja 

Fledermäuse (§§) nein nein ja 

 anlagebedingt 

Kollision Flächenverbrauch von Lebensräumen 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 
 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
(Störung) 

Brutvögel (§ und §§) ja ja 

Fledermäuse (§§) nein nein 

 betriebsbedingt 

Immissionen, Anwesenheit von Menschen 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
(Störung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
(Tötung) 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
(Lebensstättenverlust) 

Brutvögel (§ und §§) ja nein ja 

Fledermäuse (§§) ja nein ja 

Erläuterung: Art/Artengruppe: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, §§ = Streng 
geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

 

8.1.1 Brutvögel 

Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung dieser Artengruppe sind alle europäischen 
(wildlebenden, heimischen) Vogelarten. Da bei euryöken, landes- und bundesweit unge-
fährdeten und ubiquitären Arten wie z.B. Amsel, Buchfink, Blaumeise oder Zilpzalp keine 
populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch Störungen zu erwarten sind, ist es in der 
Planungspraxis üblich, diese Arten nur im Hinblick auf § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 (Tö-
tung) und § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 (Verlust von Lebens- bzw. Fortpflanzungsstätten) in 
der artenschutzrechtlichen Prüfung weiter zu betrachten. In Bezug auf § 44 BNatSchG Abs. 
1 Nr. 2 (Störung) finden Auswirkungen auf diese sogenannten Allerweltsarten über den 
flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung (einschließlich Vermeidung und 
Kompensation, BMVBS 2009) hinreichend Berücksichtigung (vgl. Kap. 7). 
Es wurden mit Bluthänfling, Gartengrasmücke und dem Star drei in einer der Gefährdungs-
kategorien der RL D und/oder NI gelistete Arten mit Brutverdacht oder -nachweis in Vorha-
benfläche und Pufferradius nachgewiesen (s. Tabelle 3). Die übrigen mit mindestens Brut-
verdacht erfassten Vogelarten gehören zu den überall häufigen, ungefährdeten Arten. Eine 
Häufung von Brutpaaren dieser ubiquitären Arten (Dichtezentrum) ließ sich nicht feststellen. 
Die für das geplante Vorhaben notwendige Baufeldvorbereitung in der Vorhabenfläche stellt 
eine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für die dort vorkommenden 
Brutvogelarten dar. Vögel (besonders Eier und Jungtiere), die sich in Nestern befinden, 
können bei der Baufeldräumung verletzt oder getötet werden, wodurch ein Verbotstatbes-
tand nach den Zugriffsverboten des § 44 BNatSchG zutrifft. 
Baubedingte Störungen von kurzfristiger Dauer und dauerhafte betriebsbedingte Störungen 
durch Schallimmissionen und visuelle Wahrnehmung sind nicht zu erwarten (s.o.). Zudem 
liegt eine Vorbelastung durch die bestehende Hofstelle vor, was Gewöhnungseffekte der 
nah zu den Gebäuden brütenden Arten an die Betriebsimmissionen vermuten lässt. Durch 
die dauerhafte Inanspruchnahme von Lebensräumen durch Gebäude, Aggregate und Zu-
wegungen und die damit einhergehende Flächenversiegelung ist ein Verlust von Lebens-
stätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG anzunehmen. 
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Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung 
von Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen näher zu be-
trachten.  

8.1.2 Fledermäuse  

Die Eignung von Vorhabenfläche und UG als Fledermauslebensraum ist ausreichend ge-
geben. Jagdaktivität bis zu mittlerer Intensität an Gehölzreihen kann im Ergebnis der Habi-
tatpotenzialabschätzung angenommen werden. Der Großteil der jungen Gehölze in der 
Vorhabenfläche bietet kein Quartierpotenzial. Ältere Bäume im UG zeigen aber Spalten- 
und Hohlraumstruktur sind als sog. Habitatbäume zu betrachten, die baumbewohnenden 
Fledermausarten potenziell Quartier bieten. Die für das geplante Vorhaben notwendige 
Baufeldvorbereitung betrifft keine Gehölze außerhalb der Vorhabenfläche und stellt damit 
keine erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung für potenziell vorkom-
mende Fledermausarten dar. Die vorhabenbedingte Tötung im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG kann ausgeschlossen werden, da diese in Bezug auf die Vorhabenwirkungen im 
Bereich von Quartieren eintreten kann. Eine baubedingte Störung im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG von nächtlich jagenden Fledermäusen kann nahezu ausgeschlossen wer-
den, da die Bautätigkeiten i.d.R. tagsüber stattfinden. Betriebsbedingte Störungen durch 
Gebäude- und Wegebeleuchtung sind allerdings nicht auszuschließen. Ebenso ist ein Ver-
lust von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durch Überprägung von bisher als 
Jagdgebiet genutzten Flächen nicht auszuschließen. 
Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG sind unter Einbeziehung 
von Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen näher zu be-
trachten. 

8.2 Vertiefende Prüfung 

 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG für Brutvögel und Fledermäuse zu prüfen sind. 
 

8.3 Brutvögel 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  

Betrachtungsrelevant sind Verluste von Elterntieren, Eiern oder nicht flüggen Jungvögeln 
während der Baufeldräumung innerhalb der Ackerfläche und Vegetation der Säume, wenn 
diese während der Brutzeit der vorkommenden Vogelarten durchgeführt werden. Durch 
eine Bauzeitenbeschränkung und/oder ökologische Baubegleitung lassen sich Tötungen 
vermeiden. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (Tötung) wird folgende Maßnahmen notwendig: 
Die Baufeldräumung und Vegetationsentfernung hat außerhalb des Zeitraumes 1. März bis 

zum 30. September (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gem.  
§ 39 BNatSchG) zu erfolgen (Bauzeitenbeschränkung). 

Erfolgt die Baufeldräumung während der Brutzeit, hat vor Beginn der Arbeiten zur Vermei-
dung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß  
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§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) für potenziell brütende Vogelarten eine Überprü-
fung auf Nester bzw. nistende Brutvögel im Vorhabenbereich durch eine ökologische 
Baubegleitung zu erfolgen. 

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  

Zur Frage, in welchem Fall eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte dem Schutz des Art. 12 
Abs. 1 lit. D FFH-RL bzw. in Umsetzung dessen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG unterliegt, 
liegt eine Gerichtsentscheidung des EuGH (Rechtsache C-357/20 vom 28.10.2021) vor. 
Danach ist auch von einem Eintreten des Verbotstatbestands auszugehen, wenn die Zer-
störung eine zwar aktuell nicht beanspruchte Fortpflanzungs- und Ruhestätte betrifft, je-
doch aber eine „hinreichend hohe Wahrscheinlichkeit“ besteht, dass die Art an diese Stätte 
zurückkehrt (Rn. 43 des Urteils). 
Die in der Vorhabenfläche als Brutverdacht oder Brutnachweis erfassten Arten sind alle-
samt nur innerhalb der Fortpflanzungszeit an ihre Reviere und Fortpflanzungsstätten (Nest, 
Höhle, Nistkasten) gebunden. Aufgrund der geringen durchschnittlichen Lebensdauer von 
Kleinvögeln und auch durch den Zug in die Überwinterungsgebiete der wandernden Arten, 
werden Reviere im Frühjahr eines jeden Jahres neu an geeigneten Orten etabliert und 
Fortpflanzungsstätten (Nester, Höhlen) neu gebaut. Von einer Rückkehr an dieselben 
Fortpflanzungsstätten derselben Individuen ist daher nicht auszugehen. Das gilt für alle im 
UG erfassten Arten. 
Neben den Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind auch die Nahrungsstätten als Lebensstät-
te zu bezeichnen. Unabhängig davon, ob in einem geeigneten Habitat ein Brutrevier nach-
gewiesen werden konnte, bedeutet die Zerstörung einer für die dort erfasste Art essenziel-
len Habitatstruktur das Einschlägigwerden des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG. 
 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen 

Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) wird folgende Maßnahmen notwendig: 

Der Verlust von Gehölzen und Saumstrukturen als Lebensraum und Nahrungsfläche für 
Brutvögel ist durch geeigneten kurzfristigen Ersatz durch Anpflanzung von einheimi-
schen Wildsträuchern innerhalb oder im nahen Umfeld der Vorhabenfläche in Form 
einer mehrreihigen Hecke von mind. 50 m Gesamtlänge auszugleichen. 

 

8.3.1 Fledermäuse 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung)  

Bei gebäudebewohnenden, Kulturfolgenden Arten wie der Breitflügel- und der Zwergfle-
dermaus sind keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen durch bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Vorhabenwirkungen zu erwarten. Ebenso bei jagenden Individuen des 
Großen Abendseglers, dessen Flugaktivität sich im dichter strukturierten Raum auf Luft-
schichten oberhalb der Baumwipfel oder Gebäude beschränkt, die in geringerem Maß von 
bodennahen Emissionen wie Licht und Schall beeinflusst sind. Bei den Arten Rauhautfle-
dermaus und Kleiner Bartfledermaus (s. Tabelle 6) ist von Störungen und einer damit ver-
bundenen Meidung der betroffenen Bereiche, durch Beleuchtung auszugehen. Eine erheb-
liche Beeinträchtigung durch Störung liegt dann vor, wenn ein Quartier, ein Nahrungsgebiet 
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oder eine Flugstraße von den Fledermäusen nicht mehr in dem Maße genutzt werden 
kann, wie dies ohne das geplante Vorhaben der Fall wäre. Eine erhebliche Beeinträchti-
gung kann nur vermieden werden, wenn entweder das Vorhaben an sich ausbleibt, oder 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden, die den Eingriff in seiner Wirkin-
tensität unter die Erheblichkeitsschwelle bringen. 
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG (Störung) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
Reduzierung der Wege- und Gebäude- oder Aggregate-Außenbeleuchtung an den Vorha-

benflächenanteilen, die den verbleibenden, umsäumenden Gehölzen zugewandt sind, 
auf ein Minimum. 

Wahrung eines Puffers von 5 m zwischen Bebauung und der unmittelbaren Umgebung 
verbleibender Gehölze (und ggf. naher Kompensationsanpflanzungen). 

Sofern die erheblichen Beeinträchtigungen nicht vermieden bzw. vermindert werden kön-
nen sind diese zu kompensieren, d.h. es darf nach Beendigung des Eingriffes keine er-
hebliche Beeinträchtigung der betrachteten Arten zurückbleiben (siehe auch folgender 
Absatz zu § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)). 

 

Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensstättenverlust)  

Von einem Lebensstättenverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Überprägung von 
Jagdhabitat an längsausgedehnten Gehölzen) der im Bereich der Vorhabenfläche und UG 
zu erwartenden Arten ist auszugehen.  
Die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird unter Be-
rücksichtigung der Maßnahme zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen aus-
geschlossen. 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Erfüllung des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG (Lebensstättenverlust) werden folgende Maßnahmen notwendig: 
Für den Verlust des Jagdgebiets sind Kompensationsmaßnahmen möglichst in angrenzen-

den Flächen oder Flächen in naher Umgebung notwendig. Hierzu sollten Hecken an-
gepflanzt werden oder Baumreihen in der nahen Umgebung durch Lückenschließungen 
mit heimischen Baum- und Wildsträucherarten aufgewertet werden (vgl. Maßnahmen in 
8.3). 
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8.3.2 Fazit und Ergebnis UsaP 

 
Durch das geplante Bauvorhaben im Zuge der Umsetzung des BP Nr. 3, der geplanten 
„Steuerung von Tierhaltungsanlagen“ in der Gemeinde Wettrup und der damit verbundenen 
Baufeldfreimachung, der Bauarbeiten und des Betriebs der so erweiterten Hofstelle im Ge-
ltungsbereich dieser Bauleitplanung ist das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbes-
tände im Sinne des § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG nicht auszuschließen. 
 
Im Ergebnis der Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung wurden auf Ebene der 
Vorprüfung Fledermäuse und Brutvögel als prüfungsrelevant ermittelt. Das Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände i.S. des § 44 Abs. 1 i.V.m. 44 Abs. 5 BNatSchG kann 
für beide Artengruppen nicht ausgeschlossen werden.  
 
Aufgrund der Lage im Raum und der im UG gegebenen Habitatstrukturen lässt sich ein 
Vorkommen und damit eine Notwendigkeit der artenschutzrechtlichen Befassung mit 
weiteren, im Rahmen der UsaP relevanten Arten (gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten) 
ausschließen.  
 
Für die im UG vorkommenden europäischen (wildlebenden, heimischen) Vogelarten und 
die im UG zu erwartenden Fledermausarten ergibt die vertiefende Prüfung unter Berück-
sichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung (Bauzeitenbeschränkung, ökologische Baube-
gleitung und Ausgleichsmaßnahmen) keine Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG.  
Beim geplanten Vorhaben handelt es sich um eine Erweiterung einer südwestlich der Vor-
habenfläche bereits bestehenden Hofstelle, so dass für den Geltungsbereich bereits eine 
Vorbelastung des Standortes besteht. Das Konfliktpotenzial durch anlage- und betriebsbe-
dingte Wirkungen ist insgesamt als gering zu bezeichnen. 
 
Die Ausarbeitung von Artenschutzfachbeitrag und UsaP wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen und mit größter Sorgfalt erstellt. Der Beitrag besteht aus 18 Seiten, Literaturver-
zeichnis und 2 Seiten Bildanlagen (Gesamtseitenzahl: 21 Seiten) 
 
Unterschrift 
 

 
               Christian Wecke 
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10 Anhang 

 
Abbildung 3 Vorhabenfläche von Osten 

 
Abbildung 4 Graben südlich der Hofstelle 
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Abbildung 5 Graben südlich der Hofstelle von der Berger Straße aus gesehen 

 
Abbildung 6 Berger Straße und Saumstruktur 


